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Notfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
für das Pflanzenschutzmittel:

FORCE EVO

Allgemeine Angaben
Zulassungsinhaber: Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft, 10117 Berlin

Zulassungszeitraum: 3. Februar 2021 bis 2. Juni 2021

Menge: 80.000 kg

Behandlungsfläche: 5.000 ha

Wirkstoff: Tefluthrin

Wirkstoffgehalt: 5 g/ kg

Formulierung: Granulat (GR)

Kennzeichnung nach CLP-Verordnung: 
Signalwort: S1 Achtung

Gefahrenpiktogramm: (GHS09) Umwelt

Gefahrenhinweise (H-Sätze): H400, H410

Sicherheitshinweise (P-Sätze): P391, P501

(EUH401)

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Anwendungsbestimmungen 
(NT111)

Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden 

Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, We-

ge und Plätze) eingehalten werden. Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht erforderlich, 

wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit 

sind oder nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt 

worden sind. Ferner ist die Einhaltung eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die Anwen-

dung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Ver-

zeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 

70 a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem 

ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

http://www.bvl.bund.de/
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(NW470)

Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spül-

flüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über 

die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

(NW601)

Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer – ausgenommen nur ge-

legentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – muss mindes-

tens folgender Abstand bei der Anwendung des Mittels eingehalten werden: 20 m

(NW706)

Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächenge-

wässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch 

wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Rand-

streifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten 

nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstrei-

fen ist nicht erforderlich, wenn: 

- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den ab-

geschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder 

- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

(ohne Kodierung)

Das Mittel ist vollständig in den Boden einzuarbeiten bzw. mit Erde abzudecken. Nach der 

Ausbringung an der Bodenoberfläche verbleibende Granulatkörner sind auf und außerhalb 

der Anbaufläche gegebenenfalls durch weitere Arbeitsgänge einzuarbeiten oder zu entfer-

nen.

(ohne Kodierung)

Die Ausbringung muss mit einem Granulatstreugerät erfolgen,

- das mit einer separaten Abschaltvorrichtung der Dosiereinheit versehen ist und 

- das über einen dicht schließenden Deckel verfügt und

- bei dem das Fallrohr in gerader Linie zum Applikationsschar verlegt ist.

Die geeigneten und aktuell gelisteten Geräte sind auf der Homepage des Julius Kühn-Insti-

tuts (www.julius-kuehn.de) einzusehen.
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(ohne Kodierung)

Die Dosiereinrichtung des Granulatstreugerätes ist rechtzeitig, spätestens jedoch 4 m vor Er-

reichen des Vorgewendes auszuschalten, um eine vollständige Bedeckung des Granulates 

sicherzustellen.

(ohne Kodierung)

Keine Ausbringung bei Wind mit Geschwindigkeiten über 5 m/s.

(SS1201-1)

Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu 

tragen.

(ST1202)

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) 

gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflan-

zenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des 

Mittels.

Kennzeichnungsauflagen und sonstige Auflagen 
(EB001-2)

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsge-

räte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über 

Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

(NW264)

Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

(SB001)

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschä-

den führen.

(SB005)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

(SB010)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
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(SB111)

Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflan-

zenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung 

des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim 

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166)

Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

(SS206)

Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuh-

werk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmit-

teln.

Hinweise 
(NB 663)

Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen 

nicht gefährdet (B3).
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Anwendung

1. Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung: Schnellkäfer (Drahtwurm)

Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte: Kartoffel

Verwendungszweck: Speise-, Veredelungs- und Pflanzkartoffeln

2. Einsatzgebiet: Ackerbau

3. Angaben zur sachgerechten Anwendung
Anwendungsbereich: Freiland

Stadium des Schadorganismus: Larvenstadium

Anwendungszeitpunkt: Beim Legen

Stadium der Kultur: BBCH 00

Maximale Zahl der Behandlungen

- in dieser Anwendung: 1

- für die Kultur bzw. je Jahr: 1

Anwendungstechnik: Streuen

- Erläuterungen zur Anwendungstechnik:

Einbringung in die offene Furche über Gra-

nulatstreuer und sofortige vollständige Be-

deckung

Aufwand: 16 kg/ha  

- Erläuterungen zum Aufwand: -

4. Wartezeiten:

Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbe-

dingungen und/oder die Vegetationszeit ab-

gedeckt, die zwischen Anwendung und Nut-

zung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Fest-

setzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht 

erforderlich. (F)

http://www.bvl.bund.de/

